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Hygienekonzept 

 

 

Trainings und Trainingsspielbetrieb im Freien im 

bayerischen Amateurfußball 
 

 

  

Ansprechpartner 

für Hygienekonzept:  Robert Liebl 

 

 

     Bräustraße, 84437 Reichertsheim 

 

     Reichertsheim, 02.08.2020 

 

 

Dem Trainingsspielgegner wird das Hygienekonzept des SV Reichertsheim 

vorab per Mail zugesand.  

 
 

1. ALLGEMEINE HYGIENEREGELN 
 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in 

allen Bereichen außerhalb des Spielfelds. Falls die Abstandsregel 

außerhalb des Spielfelds einmal nicht eingehalten werden kann, so 

ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• In Trainings- und Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem 

Spielfeld einzuhalten. 

• In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ausgenommen beim Duschen. 

Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jederzeit eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu 

unterlassen. 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-

Taschentuch).  

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 

Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. 

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

• Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche  
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• Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel 

befeuchten. 

• Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln. 

 

 

 

 

2. VERDACHTSFÄLLE COVID-19 
 

• Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb ist 

für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem 

Gesundheitszustand. 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 

verlassen bzw. diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:  

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

Erkältungssymptome 

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen 

Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

 

3. ORGANISATORISCHES 
 
 

Feste Trainingsgruppen 

• Voraussetzung für die Durchführung von Trainingsbetrieb und 

Trainingsspielbetrieb mit Kontakt sind feste Trainingsgruppen. 

 
 

Kontaktdatenerfassung  

• Von jeder am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb 

teilnehmenden Person hat eine Kontaktdatenerfassung zu erfolgen. 

• Diese beinhaltet den Namen und sichere Erreichbarkeit 

(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) jedes 

Teilnehmers.   

• Beim Trainingsspielbetrieb müssen die Daten sämtlicher im ESB 

eingetragenen Personen nicht erfasst werden, da diese über den ESB 

bereits erfasst sind. Die Verantwortung für die Datenerfassung 

liegt beim Heimverein. 

• Eine Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich zum 

Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den 

zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist so 

zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten 

vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 

unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung 

geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu 

vernichten. Die Teilnehmer sind bei der Datenerhebung entsprechend 

den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß 

Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneter Weise über die 

Datenverarbeitung zu informieren. 
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Zuschauer 

• Die Anwesenheit von Zuschauern beim Trainingsbetrieb und 

Trainingsspielbetrieb ist ausgeschlossen.  

• Für die Durchführung zwingend notwendige Personen sind zugelassen 

(z.B.: notwendige Fahrer/-innen im Jugendbereich, Begleitung für 

Menschen mit Handicap) 

• Medienvertreter*innen, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt 

benötigen (z.B. Fotograf*innen), kann dieser nach vorheriger 

Anmeldung und unter Einhaltung der Abstandsregelung gewährt werden 

Organisation 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und 

Vorgaben. 

• Das verwendete Material beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und 

Markierungshütchen werden möglichst vor dem Training/Trainingsspiel 

desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und auf dem Platz 

bereitgestellt.  

• Trainingsleibchen/Trikots werden ausschließlich von einem Spieler 

pro Training(spiel) getragen und nicht getauscht. Nach dem 

Training(spiel) werden die Leibchen/Trikots gewaschen.  

• Nach dem Training(spiel) werden die verwendeten Materialien Bälle, 

Hütchen) möglichst desinfiziert bzw. alternativ gründlich 

gereinigt. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird 

im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der 

Sportstätte verwiesen. 

• Der Einlass auf das Vereinsgelände erfolgt ausschließlich über den 

gekennzeichneten Eingang.   

 

 

4. ZONIERUNG 
 

Die Sportstätte wird in zwei Zonen eingeteilt: 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 

• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) 

befinden sich nur die für den Trainingsbetrieb und 

Trainingsspielbetrieb notwendigen Personengruppen: 

o Spieler*innen 

o Trainer*innen 

o Funktionsteams 

o Schiedsrichter*innen 

o Sanitäts- und Ordnungsdienst 

o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept 

o Ggf. Medienvertreter 
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Zone 2 „Umkleidebereiche“ 

• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen 

Zutritt: 

o Spieler*innen 

o Trainer*innen 

o Funktionsteams 

o Schiedsrichter*innen 

o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept 

• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

• Für die Nutzung im Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb 

werden ausreichende Wechselzeiten zwischen unterschiedlichen Teams 

vorgesehen oder alternative Umkleidemöglichkeiten geschaffen. 

• In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet. 

• Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung. 

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf 

das notwendige Minimum beschränkt. 

Folgende Bereiche der Sportstätte fallen nicht unter die genannten Zonen 
und sind separat zu betrachten und anhand der lokal gültigen behördlichen 
Verordnungen zu betreiben: 

• Vereinsheim 

• Sonstige Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume 

 

5. TRAININGSSPIELBETRIEB  
 

 
Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände 

• Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird 

empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert 

werden.  
 

Kabinen (Teams & Schiedsrichter) 

• Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden 

nach Möglichkeit im Freien durchgeführt. 

• Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu 

beschränken. 

• Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen werden regelmäßig gereinigt 

und Kontaktflächen desinfiziert. 

• In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet. 

 
 
Duschen/Sanitärbereich 

• Die Abstandsregel ist einzuhalten, wenn keine geeigneten 

Abtrennungen vorhanden sind. 

• Bei von mehreren Teams genutzten Duschräumen erfolgt die Nutzung 

wechselweise mit ausreichend Zeit zur Durchlüftung. 

• Die Aufenthaltsdauer in den Duschen ist auf ein Minimum zu 

beschränken, um stehendem Wasserdampf in Duschräumen zu entgehen. 
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Spielbericht 

• Nach Möglichkeit soll der Spielbericht von den 

Mannschaftsverantwortlichen und Schiedsrichtern auf einem eigenen 

Endgerät oder zu Hause bearbeitet werden. Falls Geräte des 

Heimvereins genutzt werden, sind diese nach Benutzung zu 

desinfizieren. 

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem 

Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu 

dokumentieren.  

 
Aufwärmen 

• Das Aufwärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in 

denen vor allem die Einhaltung der Abstandsregel zu anderen 

Personen gewährleistet ist. 

 

Ausrüstungs-Kontrolle 

• Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im 

Außenbereich. 

 

Einlaufen der Teams 

• Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften 

• Kein „Handshake“ 

• Keine Escort-Kids 

• Keine Teamfotos 

• Keine Eröffnungsinszenierung 

 

Trainerbänke/Technische Zone 

• Ist bei Spielen (z. B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer 

Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der 

Seitenlinie oder den Zuschauerrängen auf. 

• Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der 

Abstandsregeln zu achten. Es werden wenn möglich unterstützende 

Markierungen angebracht. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 
Halbzeit 

• In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 

Schiedsrichter und Betreuer im Freien. 

• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die 

zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden 

(Mindestabstand einhalten) 

  


